
 

Vereinigung 
Berliner  
Strafverteidiger e.V. 

 

Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V.  Münchener Str. 16  10779 Berlin 

 
1.Vorsitzender: Peter Zuriel 2 

Münchener Straße 16 
10779 Berlin 
Telefon 030-347 812 65 
Telefax 030-347 812 66 
www.strafverteidiger-berlin.de 
email@strafverteidiger-berlin.de 

Postbank Berlin 
BLZ 100 100 10 
Konto 660 81-103 

 
 
 
 
 

 

 
 

 30. Oktober 2012 

Presseerklärung zum „Fall Jonny K.“ 
 
Die polizeiliche Richterschelte, nach der Haftverschonungen ein „Schlag ins Ge-
sicht der Ermittler“ seien, ist in Wahrheit nicht anderes als ein Anschlag auf  die 
Gewaltenteilung. 

Die Polizei ist weder rechtlich noch tatsächlich berufen, richterliche Entscheidun-
gen in der Öffentlichkeit zu kommentieren. Polizeibeamte, die eine Haftverscho-
nung als „Schlag in ihr Gesicht“ kommunizieren und sich als Opfer richterlichen 
Handelns stilisieren, äußern sich angesichts des vorläufigen Tatbildes im Fall 
„Jonny K“ nicht nur in der Wortwahl geschmacklos. Es ist auch zu fragen, ob bei 
einem derartigen kompetenzüberschreitenden Eifer in den Reihen der Polizei, 
die von der Strafprozessordnung geforderte Objektivität der Ermittlungen noch 
gewährleistet ist, wenn die befassten Beamten sich als Opfer einer Haftverscho-
nung begreifen. 

Die Sorge, dass es nach den jüngsten Verlautbarungen an der gesetzlich ge-
schuldeten Objektivität der Ermittler fehlen könnte, wird auch dadurch genährt, 
dass offenkundig Polizeibeamte Ermittlungsergebnisse und –hypothesen dienst- 
und gegebenenfalls strafrechtswidrig an die Presse durchstechen, um Stimmung 
zu machen. Dieses – keineswegs erstmalige – Vorgehen von Polizeibeamten 
harrt der Bewertung der Polizeigewerkschaften, die sich hierzu noch nie geäu-
ßert haben, ebenso wie derjenigen der Staatsanwaltschaft. Nicht erst seit dem 
Prozess gegen Kachelmann weiss man, dass ein rechtsstaatliches Verfahren 
kaum noch zu gewährleisten ist, wenn der Prozessstoff selektiv an die Öffent-
lichkeit gespielt wird. 

Die Vereinigung Beliner Strafverteidiger ist der Ansicht, dass die Angehörigen 
von „Jonny K.“ ebenso einen Anspruch auf umfassende Aufklärung des Sach-
verhalts haben wie die Beschuldigten, dass diese im Rahmen des geltenden 
Rechts stattfindet. Zu diesem gehört es aber schon dem Grundgesetz nach, 
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dass über Freiheitsentzug allein Richter zu entscheiden haben. Polizeigewerk-
schafter, aber auch Politiker, die den hiesigen Fall zum Anlaß nehmen, populisti-
sche Süppchen zu kochen, handeln zynisch und verantwortungslos. Dem 
Rechtsstaat und einer gesetzesförmigen Aufklärung des Sachverhalts kann ihre 
Sorge jedenfalls nicht glaubhaft gelten. 

 

Für den Vorstand 

 

Rechtsanwälte Stefan Conen und Peter Zuriel 

 

 

 


